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Warum Klimawirkungsprüfung?
Stadtratsbeschluss zum Klimanotstand 26.09.19

Quelle :https://buergerinfo.koblenz.de/si0056.php?__ksinr=6144

…..

2. Die Stadt Koblenz setzt sich zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
deshalb folgende Ziele:
a) Bereits am 28. März 2019 hat sich die Stadt zu den Zielen des Klimaschutzabkommens von Paris bekannt, 
mit denen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Sie trägt deshalb dazu bei, dass die weltweit 
definierten Klimaziele erreicht werden und richtet ihr Handeln an diesen Zielen aus.

b) Die Stadt wird alle Maßnahmen ergreifen, um in ihrem Wirkungsbereich die CO2 -Emissionen bis zum Jahr 
2030 um 50 Prozent zu reduzieren.

c) Die Stadt Koblenz wird bei allen Entscheidungen den Klimaschutz und 
die Klimaanpassung in den Fokus rücken und will eine Vorbild-Stadt für 
Klimaschutz werden.

d) Die Stadt Koblenz wird die von Bund und Land für den Klimaschutz und die Klimaanpassung 
bereitgestellten Fördermittel in Anspruch nehmen.

e) Der Stadtrat Koblenz erkennt, dass die Umsetzung sozial gerecht gestaltet werden muss. Menschen  mit  
geringem  Einkommen dürfen nicht  überdurchschnittlich durch einseitige Maßnahmen stark belastet 
werden.

…….
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Umsetzung Klimabeschluss

Wie wirken 
Klima(notstands)beschlüsse?

✓ Die Verwaltung hat einen 
Handlungsauftrag

✓ Klimaschutz hat Priorität

✓ Klimaschutz wird in Prozesse 
integriert

✓ Klimaschutz wird transparent
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Maßnahme 3 der „Maßnahmen der Stadt Koblenz 
zur Bewältigung der Klimakrise“ (26.09.2019)

3. Klimaschutz bei Beschlüssen der Stadt Koblenz

Die  Verwaltung wird zukünftig bei allen Entscheidungen, die  
eine  Relevanz für den Klimaschutz und die Klimaanpassung 
besitzen, ausweisen, inwieweit Maßnahmen für den  
Klimaschutz und die Klimaanpassung berücksichtigt werden 
konnten bzw. aus welchen Gründen eine Berücksichtigung 
nicht möglich war. Hierzu wird in den Beschlussvorlagen ein 
entsprechendes Pflichtfeld  eingerichtet, welches  die  
Informationen beinhaltet. 

Quelle :https://buergerinfo.koblenz.de/si0056.php?__ksinr=6144
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Klimawirkungsprüfung in anderen Kommunen

Konstanz machte den Anfang: 

Quelle: KEAN, Anke Kicker
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Klimawirkungsprüfung in anderen Kommunen

Empfehlung des Deutschen Städtetags: 

Quelle: Difu/DST 2020: https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/_downloads/SonstigeDokumente/Klimanotstand/2020-01-29_difu-
DST_Orientierungshilfe_Pruefung_Klimarelevanz_Beschlussvorlagen.pdf?m=1585037805&
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Version 1.0 Stand: Februar 2020

Projektbeschreibung:
KöP unterstützt Kommunalverwaltungen bei der Integration von Klimaschutz im Projektmanagement öffentlicher Projekte – dem 
Mainstreaming von Klimaschutz. KöP strebt an, Klimaschutzwissen in Verwaltungsprozesse und alle Bereiche der öffentlichen Planung 

einzubringen. Dadurch wird es den kommunalen Klimaschutzbeauftragten ermöglicht, über den eigenen Verantwortungsbereich hinaus 
Wirkung zu erzielen. Gleichzeitig werden öffentliche Projekte und Prozesse um effektive Klimaschutzaspekte für ein nachhaltigeres und 

ganzheitlicheres Handeln ergänzt.

Ziel des Klimawirkungsprüfung:
Mit Hilfe der Klimawirkungsprüfung können kommunale Vorhaben, Beschlussvorlagen und / oder Maßnahmen auf deren Klimarelevanz und 
Klimawirkung hin überprüft und optimiert werden. 

Drei wesentliche Aspekte sollen dabei überprüft werden: 

1. Hat das Vorhaben überhaupt eine Klimarelevanz?

2. Welche Klimawirkung hat das Vorhaben? 

3. Wird zu einer Prüfung von Alternativen geraten?

Das Projekt wird im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) vom Bundesumweltministerium (BMU) gefördert.

Erstellt vom: ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung gGmbH

Im Weiher 10
69121 Heidelberg

Telefon:  06221 / 4767- 0
www.ifeu.de
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Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis

Quelle: Klimabündnis, Carsten Kuhn

• Excel-basiertes Tool zur Überprüfung von Beschlussvorhaben in 
Hinblick auf deren Klimarelevanz und Klimawirkung

• Auseinandersetzung mit dem Thema Klimaschutz in allen relevanten 
Bereichen der Kommunalpolitik (Querschnittsthema)

• Erschließung von verdeckten Auswirkungen auf das Klima

• Die Klimawirkungsprüfung ist ein zweistufiges Tool und besteht 
aus:

1. Basisprüfung (qualitativ)

2. Hauptprüfung (quantitativ & qualitativ)
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Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis
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Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis
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Quelle: ifeu, Klima-Bündnis, seecon: Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten, Online-Workshop 23./24.11.2020

Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis
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Quelle: ifeu, Klima-Bündnis, seecon: Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten, Online-Workshop 23./24.11.2020

Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis
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Quelle: ifeu, Klima-Bündnis, seecon: Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten, Online-Workshop 23./24.11.2020

Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis
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Quelle: ifeu, Klima-Bündnis, seecon: Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten, Online-Workshop 23./24.11.2020

Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis
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Quelle: ifeu, Klima-Bündnis, seecon: Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten, Online-Workshop 23./24.11.2020

Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis
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Quelle: ifeu, Klima-Bündnis, seecon: Klimaschutzmanagement in öffentlichen Projekten, Online-Workshop 23./24.11.2020

Klimawirkungsprüfung (KWP)
ifeu + Klima-Bündnis

Prüfung/Tool kann zu verschiedenen Zeitpunkten 
wiederholt eingesetzt werden:

• Zu Beginn des Vorhabens

• Zu einzelnen Prozessentscheidungen

• Zur Überprüfung des Vorhabens

https://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/instrumente-und-
methoden/klimawirkungspruefung.html

https://www.klimabuendnis.org/aktivitaeten/instrumente-und-methoden/klimawirkungspruefung.html
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Quelle: KEAN, Anke Kicker

Drei Punkte müssen geklärt werden…

➢ Wer soll das Ausfüllen der „Kästchen“ in der Verwaltung 
übernehmen?

➢ Welche Beurteilungsmaßstäbe sollen angesetzt werden, 
welche Kriterien sollen geprüft werden?

➢ Sollen mit der Prüfung auch Handlungsempfehlungen für 
mehr Klimaschutz verbunden werden?
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Quelle: KEAN, Anne Kicker

Klimawirkungsprüfung:
zentrale oder dezentrale Verortung
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Keine Bindungswirkung des Prüfergebnisses und 
der Handlungsempfehlungen

Eine Handlungsempfehlung schafft nur Transparenz in der 
Abwägung, hat aber keine Bindungswirkung für Ratsmitglieder!

Grundsatzbeschlüsse zu einzelnen Handlungsfeldern: 
z.B. Vorbild Kommune: Bis 2030 werden alle kommunalen Liegenschaften 
klimaneutral

z.B. Öffentlichen Raum neu denken: Verkehrsberuhigte Quartiere

(Beispiele aus Osnabrück)
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Transparenz schaffen

Darstellung in künftigen 
Ratsvorlagen/ 
Berichtsdrucksachen:

Welche Infos aus der Prüfung 
sollen in den Berichtsdrucksachen 
dargestellt werden?
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Quelle: KEAN, Anne Kicker, Vo

Darstellung in künftigen Berichtsdrucksachen

Vorschlag bei Umsetzung der Klimawirkungsprüfung des ifeu
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Chancen und Herausforderungen

• Frühzeitige und wiederholte 
Einbeziehung von Klimaschutz-
fragen auf allen Prozessstufen 

• Schaffung transparenter 
Entscheidungsgrundlagen 

• Sensibilisierung für 
Klimaschutzfragen in allen 
Fachbereichen und Gremien

• Geregelte und verbesserte 
ressortübergreifende 
Zusammenarbeit 

• Frühzeitige integrierte 
Betrachtung und Planung 
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Weiteres Vorgehen?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an
www.energieagentur.rlp.de/newsletter 

Oder besuchen Sie uns unter
www.energieagentur.rlp.de

energie_rlp energie.rlp

https://www.facebook.com/energie.rlp/
https://twitter.com/energie_rlp
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Renate Michel

Regionalreferentin Rhein-Mosel-Eifel

Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH
c/o Dreikönigenhaus

Kornpfortstraße 15
56068 Koblenz

Tel.: 0261 – 579419 -55

renate.michel@energieagentur.rlp.de

Ihre Ansprechpartnerin
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Nutzungshinweise

Erlaubte Verwendung

▪ Nutzung nur für nicht-gewerbliche Zwecke

▪ Ausdrucken und verbreiten (weitergeben)

▪ Nutzung in unveränderter Form, auch auszugsweise, für eigene Vorträge 

▪ Verlinkung zu unserer Seite: www.energieagentur.rlp.de

▪ Weiterverbreitung (z.B. per E-Mail)

▪ Bei Nutzung einzelner Bilder/Grafiken: bei uns anfragen

Nicht erlaubt sind

▪ Als Download auf eigene Homepage stellen (erlaubt hingegen ist die Verlinkung auf die Homepage der 
Energieagentur: www.energieagentur.rlp.de)

▪ Nutzung für gewerbliche Zwecke

▪ Verwendung im Wahlkampf (6 Monate vor dem Wahltermin)

▪ Verwendung zur Parteienwerbung

▪ Verwendung von Screenshots von Folien in eigenen Vorträgen (besser: bei Nutzung einzelner Bilder/Grafiken bei 
uns anfragen)

Dieses Dokument unterliegt den Urheberrechten der Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH


